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BIC BYLADEMM 

Vollzug des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) 
Gde. Weichering, Neuburg-Schrobenhausen: Bebauungsplan "Sondergebiet 
Paktezentrum Weichering", 
 
Zuständige Gebietsreferentin: 
Bodendenkmalpflege: Frau Amira Adaileh, M. A. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und bitten Sie, 

bei künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser 

Sachgebiet (B Q) und unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung nimmt 

das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange, wie 

folgt Stellung: 

 

Bodendenkmalpflegerische Belange: 

 

Im oben genannten Planungsgebiet liegen folgende Bodendenkmäler:  

D-1-7233-0482 „Siedlungen vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung“ 

D-1-7233-0222 „Siedlung und/oder Gräber vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung“ 

 

Bodendenkmäler sind gem. Art. 1 BayDSchG in ihrem derzeitigen Zustand vor Ort zu 

erhalten. Der ungestörte Erhalt dieser Denkmäler vor Ort besitzt aus Sicht des 

Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege Priorität. Weitere Planungsschritte 
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sollten diesen Aspekt bereits berücksichtigen und Bodeneingriffe auf das unabweisbar 

notwendige Mindestmaß beschränken. 

 

Das Planungsgebiet zeichnet sich durch eine außerordentlich hohe Dichte an 

Bodendenkmälern aus. Luftbildbefunde legen nahe, dass neben sehr dichten 

vorgeschichtlichen Siedlungsspuren auch Grabfunde auftreten können. Weitere 

Hinweise aus der geophysikalischen Prospektion sind derzeit noch in der 

Auswertung. Wir möchten daher vorab darauf hinweisen, dass die notwendigen 

bauvorgreifenden archäologischen Untersuchungen des Plangebietes einen hohen 

zeitlichen und finanziellen Rahmen annehmen können. 

 

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege empfiehlt eine Umplanung des 

Vorhabens zu prüfen, um Eingriffe in die Denkmalsubstanz zu vermeiden oder zu 

verringern. Dies könnte z.B. durch Verlagerung / Umplanung des Vorhabens an einen 

anderen Standort geschehen. Bei der Auswahl von aus denkmalfachlicher Sicht 

geeigneten Standorten berät das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege gerne. 

Kontakt zuständiger Referent 

Fachliche Hinweise entnehmen Sie bitte auch unserer Broschüre „Bodendenkmäler in 

Bayern. Hinweise für die kommunale Bauleitplanung“         

(https://www.blfd.bayern.de/mam/abteilungen_und_aufgaben/bodendenkmalpfleg

e/kommunale_bauleitplanung/2018_broschuere_kommunale-bauleitplanung.pdf) 

 

Eine Orientierungshilfe bietet der öffentlich unter http://www.denkmal.bayern.de 

zugängliche Bayerische Denkmal-Atlas. Darüber hinaus stehen die digitalen 

Denkmaldaten für Fachanwender als Web Map Service (WMS) zur Verfügung und 

können so in lokale Geoinformationssysteme eingebunden werden. Die URL dieses 

Geowebdienstes lautet: https://geoservices.bayern.de/wms/v1/ogc_denkmal.cgi  

Bitte beachten Sie, dass es sich bei o.g. URL nicht um eine Internetseite handelt, 

sondern um eine Schnittstelle, die den Einsatz entsprechender Software erfordert.  

 

Es ist daher erforderlich, die genannten Bodendenkmäler nachrichtlich in der 

markierten Ausdehnung in den Bebauungsplan zu übernehmen, in der Begründung 

aufzuführen sowie auf die besonderen Schutzbestimmungen hinzuweisen (gem. § 9 

https://www.blfd.bayern.de/mam/abteilungen_und_aufgaben/bodendenkmalpflege/kommunale_bauleitplanung/2018_broschuere_kommunale-bauleitplanung.pdf
https://www.blfd.bayern.de/mam/abteilungen_und_aufgaben/bodendenkmalpflege/kommunale_bauleitplanung/2018_broschuere_kommunale-bauleitplanung.pdf
http://www.denkmal.bayern.de/
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Abs. 6 BauGB) und im zugehörigen Kartenmaterial ihre Lage und Ausdehnung zu 

kennzeichnen (PlanzV 90 14.3). 

Die aktuellen Denkmalflächen können durch den WMS-Dienst heruntergeladen 

werden. 

 

Sollte nach Abwägung aller Belange im Fall der oben genannten Planung keine 

Möglichkeit bestehen, Bodeneingriffe durch Umplanung vollständig oder in großen 

Teilen zu vermeiden bzw. ist eine konservatorische Überdeckung des Bodendenkmals 

nicht möglich, ist als Ersatzmaßnahme eine archäologische Ausgrabung 

durchzuführen.  

 

Wir bitten Sie folgenden Text in die textlichen Hinweise auf dem Lageplan und ggf. in 

den Umweltbericht zu übernehmen: 

 

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine 

denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem 

eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren 

Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.  

 

Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der Bitte 

um Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen 

der Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.  

Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder 

Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen 

Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Jochen Haberstroh 

Diese Stellungnahme ist ohne eigenhändige Unterschrift gültig.  

Sollte das Fachrecht, auf dem die Beteiligung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege beruht, 

ausnahmsweise eine eigenhändig unterschriebene Stellungnahme verlangen, wird um Hinweis gebeten. 
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